
D e r  L a n d r a t

V O R L A G E N  V O R L A G E N   Nr. 845/2011 Jever, den 07.01.2011

Sitzung/Gremium am:

Betriebsausschuss Grundstückseigenbetrieb 
NWK

17.01.2011 öffentlich

Kreisausschuss des Landkreises Friesland 19.01.2011 nicht öffentlich
Kreistag des Landkreises Friesland 21.03.2011 öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:
Eintragung  einer  beschränkten  persönlichen  Dienstbarkeit  und  einer  Grundschuld  zu
Gunsten des Landes Niedersachsen

Beschlussvorschlag:
1. Der  Eintragung  einer  beschränkten  persönlichen  Dienstbarkeit  zu  Gunsten  des 

Landes Niedersachsen wird zugestimmt.
2. Der  Eintragung  einer  Grundschuld  in  Höhe  von  6.000.000  Euro  zu  Gunsten  des 

Landes Niedersachsen wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen: Keine (bzw. nur bei Nichteinhaltung der Nebenbestimmungen des 
Förderbescheides).

Gesamtkosten der 
Maßnahmen (ohne 
Folgekosten)

Direkte jährliche 
Folgekosten

Finanzierung:

Eigenanteil

objektbezogene Einnahmen

Sonstige einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsauswirkungen

€ € € € € 

Erfolgte Veranschlagung: Ja, mit € Nein

im Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt: 

   gez. R. Janßen

_________________      _____________________

    Sachbearbeiter                      Betriebsleiter

Sichtvermerke: gez. S. Ambrosy

________________      ________________      ________________

    Abteilungsleiter                   Kämmerei                         Landrat

Beratungsergebnis:

Einstimmig Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Kenntnisnahme Lt. Beschluss-
vorschlag

Abweichender 
Beschluss
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Begründung:

Das Land Niedersachsen fördert die Investitionsmaßnahme des NWK „Notaufnahme und 
zentrale Funktionsdiagnostik, 1. Bauabschnitt“ mit 6.000.000 Euro.

Vor  der  Auszahlung  der  Fördermittel  sind  Sicherheitsleistungen  für  einen  möglichen 
Rückforderungsanspruch wegen nicht zweckentsprechender Verwendung zu erbringen:

1. Das Grundstück, auf dem die in der Maßnahme geförderten Gebäude errichtet oder 
umgebaut  werden,  ist  mindestens  30  Jahre  ab  Fertigstellung  als  Krankenhaus  in  
Übereinstimmung  mit  dem  jeweiligen  Krankenhausplan  des  Landes  zu  nutzen.  Zur 
Sicherung ist im Grundbuch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zugunsten des 
Landes Niedersachsen, vertreten durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, 
Frauen, Familie, Gesundheit und Integration, einzutragen.

2. Im  Grundbuch  ist  zugunsten  des  Landes  Niedersachsen,  vertreten  durch  das 
Niedersächsische  Ministerium  für  Soziales,  Frauen,  Familie,  Gesundheit  und 
Integration, eine Buchgrundschuld in Höhe von 6.000.000 Euro nebst jährlichen Zinsen 
in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszins gem. § 247 Abs. 1 BGB, höchstens 
bis zu 15 v.H., einzutragen.

3. Der Dienstbarkeit und der Grundschuld dürfen in Abt. III nur solche Grundpfandrechte  
im Range vorgehen, die zugunsten des Landes Niedersachsen eingetragen sind.

Der Förderbescheid und das Muster für die Eintragungsbewilligung von Dienstbarkeit und 
Grundschuld liegen der Vorlage an.

Der Kreisausschuss und der Kreistag werden um gleiche Beschlussfassung gebeten.

Anlage:

– Förderbescheid  und  Muster  für  die  Eintragungsbewilligung  von  Dienstbarkeit  und  
Grundschuld
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